
Ergebnis der Vorprüfung nach § 5 UVPG für einen Betonmasttausch im Bereich Tessiner 
Straße sowie die Errichtung eines zusätzlichen Fahrleitungsmastes 
Bekanntgabe nach § 5 Abs. 2 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 

Vorhabenbeschreibung  
Die Bremer Straßenbahn AG (BSAG) plant im Bereich der Tessiner Straße den Austausch der 
Betonfahrleitungsmaste M434, M433 und M432 für die Straßenbahnlinien 1 und 1S. Die vor-
handenen Betonmaste aus dem Jahr 1968 müssen aufgrund ihres Alters und Materials ersetzt 
werden. Die zu erneuernden Maste befinden sich im Hochgleisbereich der Tessiner Straße. Im 
Zuge der Maßnahme werden die bestehenden Betonmasten durch abgesetzte Stahlfahrlei-
tungsmaste mit GFK-Auslegstäben ersetzt, die kurvenaußenseitig angeordnet werden.  
Die Feldweiten zwischen den Fahrleitungsmasten werden so angepasst, dass die verbleiben-
den Bestandsmasten statisch entlastet werden. Zur gleichmäßigeren Verteilung der aus der 
Fahrleitung resultierenden Belastungen ist zusätzlich die Errichtung eines vierten Fahrleitungs-
mastes (M433A) vorgesehen. Als Gründungselemente sind Bohrpfähle vorgesehen, in denen 
die Fahrleitungsmaste eingestellt werden. Die außer Betrieb genommenen Bestandsmaste 
werden demontiert. Die Durchführung der Arbeiten ist im Herbst 2026 geplant, wenn im Zuge 
von Gleisbauarbeiten eine Streckensperrung vorgesehen ist. 

Für die Entscheidung nach § 5 Abs. 2 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) war bezüglich der beantragten Maßnahme nach § 9 Abs. 3 Nr. 2 UVPG unter Berück-
sichtigung der in Anlage 3 aufgeführten Kriterien zu prüfen, ob die beantragte Maßnahme er-
hebliche nachteilige Umweltauswirkungen haben kann und daher die Durchführung einer Um-
weltverträglichkeitsprüfung erfordert. 

Umweltauswirkungen 
Die vg. Planung betrifft einen versiegelten Bereich. 
Es erfolgen keine Eingriffe in die Natur, Landschaft und Baumschutz. Auswirkungen auf den 
Menschen entstehen durch den Umbau nicht. Gegenüber dem aktuellen Zustand ändert sich 
der Grad der Versiegelung durch die Baumaßnahme nicht.  
Sonstige Belange 
Im Hinblick auf bau- und betriebsbedingte Auswirkungen auf Boden und Fläche sowie Gewäs-
ser, einschließlich Grundwasser, Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt, Beeinträchtigun-
gen von Landschaftsbild, Klima oder ökologisch empfindlichen Gebieten sowie Sekundärwir-
kungen resultieren aus der vg. Planung keine Betroffenheiten. Artenschutzrechtliche Belange 
sind nicht berührt.  

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Prüfung ergeben hat, dass aufgrund der im Rah-
men der vg. Planung durchzuführenden Maßnahmen unter Berücksichtigung der Vorkehrun-
gen des Vorhabenträgers erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen unter Berücksichtigung 
der in Anlage 3 des UVPG aufgeführten Kriterien ausgeschlossen sind. 
Daher besteht keine Verpflichtung, für die beantragte Entscheidung bezüglich des Masttau-
sches eine Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem UVPG durchzuführen. 
Diese Feststellung ist nach § 5 Abs. 3 Satz 1 UVPG nicht selbständig anfechtbar. 

Bremen, den 29.05.2026 
Die Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung 
Planfeststellungsbehörde  
Az.:600-3-04-02/ Masttausch TessinerStr 










